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(3) Die Auszahlung der Zuschüsse nach § 1 Abs . 4 erfolgt durch die Landesverbände. 

Dazu legen die kommunalen Gebietskörperschaften den Landesverbänden den Bericht 

gem. Abs. 2 vor. Die Aufteilung unter den Landesverbänden erfolgt nach der Statistik 

KM 6Nersicherte (Stand 01.07. eines Zuschussjahres, erstmals zum 01.07.2009). Der 

Aufteilungsmodus kann einseitig zwischen den Landesverbänden verändert werden, 

ohne dass diese Vereinbarung in Gänze dadurch unwirksam wird. Die Vereinbarungs­

partner erhalten hierüber eine Mitteilung. 

(4) Über den Anteil des jeweiligen Landesverbandes erhält die Gebietskörperschaft 

eine Mitteilung innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Berichts gem. Abs. 2. Der auf 

den einzelnen Landesverband entfallende Anteil ist dem entsprechenden Landesver­

band in Rechnung zu stellen und von diesem innerhalb eines Zahlungsziels von 28 Ta­

gen zu begleichen . 

(5) Die Förderung erfolgt ab Eröffnung des Pflegestützpunktes. Der jährliche Betrag 

wird entsprechend gekürzt, sofern der Pflegestützpunkt nicht 12 Monate im Kalender­

jahr betrieben wurde. 

§6 

Kündigung 

(1) Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von einem Jahr zum Ende eines Kalender­


jahres frühestens jedoch zum 31.12.2011 gekündigt werden.
 

Der Bestand und der Inhalt der regionalen Vereinbarungen bleiben von einer Kündigung
 

nach Satz 1 unberührt.
 

(2) Die Kündigungsfrist gilt ebenfalls, sofern die Landesverbände einseitig den Auftei­


lungsmodus gem. § 5 Abs. 3 Satz 4 verändern. Dann ist durch mindestens einen Lan­


desverband gegenüber den übrigen diese Teilkündigung auszusprechen.
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§7
 

Salvatorische Klausel
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Rahmenvereinbarung nichtig sein oder durch 

gesetzliche Neuregelungen ganz oder teilweise unwirksam werden, so wird hierdurch 

die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt. Tritt ein solcher Fall ein, so 

verständigen sich die Vereinbarungspartner unverzüglich über notwendige Neuregelun­

gen. 

§8 

Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Hannover. 
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Hannover, den 28. Mai 2009 

Kommunale Spitzenverbände Niedersachsens: 

Nieders. Landkreistag 

Nieders. Städt~ 

. 7 ------­

Die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen, gleichzeitig handelnd für die Lan­

desverbände der Pflegekassen: 
oe--­

AOK - Die G ridhelt kas iedersaehsen 

BK 

rd - Vertretung Niedersaehsen 

lieh Krankenkasse Niedersaehsen-Bremen 

Mitwirkend: 

ers.,M2riu:r~OZJ' Frauen, Familie und Gesundheit 



Anlage 1 zur Rahmenvereinbarung zur Verbesserung des Beratungsangebots für pflegebedürftige Menschen 
und deren Angehörige in Niedersachsen sowie über die Einrichtung von Pflegestützpunkten in Niedersachsen 

gem. § 92 c SGB XI 
vom 28.05.2009 

Bevölkerung nach Altergruppen in Niedersachsen 
über 60-Jährige 

Ifd. 
Nr. Landkreis/Kreisfreie Stadt 

Zahl der über 60­
Jährigen 

1 Braunschweig, Stadt 64.698 
2 Salzgitter, Stadt 29.973 
3 Wolfsburg, Stadt 34.534 
4 Gifhorn 38.944 
5 Göttingen, nur Stadt 26.203 
6 Göttingen, ohne Stadt 34.950 
7 Goslar 46.797 
8 Helmstedt 26.410 
9 Northeim 40.938 

10 Osterode 25.479 
11 Peine 33.892 
12 Wolfenbüttel 33.565 

13 
Hannover, Region ohne 
Landeshauptstadt 164.740 

14 Landeshauptstadt 128.214 
15 Diepholz 54.715 
16 Hameln-Pyrmont 46.140 
17 Hildesheim 77.739 
18 Holzminden 22.810 
19 Nienburg 31.486 
20 Schaumburg 45.501 
21 Celle 48.021 
22 Cuxhaven 57.306 
23 Harburg 63.039 
24 Lüchow-Dannenberg 15.560 
25 Lüneburg 40.684 
26 Osterholz 29.091 
27 Rotenburg 38.590 
28 Soltau-Fallingbostel 36.302 
29 Stade 47.410 
30 Uelzen 27.706 
31 Verden 32.713 
32 Delmenhorst, Stadt 19.819 
33 Emden, Stadt 13.127 
34 Oldenburg, Stadt 36.870 
35 Osnabrück, Stadt 39.979 
36 Wilhemshaven, Stadt 24.598 
37 Ammerland 29.156 
38 Aurich 47.630 
39 Cloppenburg 30.636 
40 Emsland 67.440 
41 Friesland 28.166 
42 Grafschaft Bentheim 31.530 
43 Leer 39.961 
44 Oldenburg 29.648 
45 Osnabrück 82.819 
46 Vechta 25.124 
47 Wesermarsch 24.459 
48 Wittmund 15.123 

Quelle: 
Ingelmann 
und 
amtl. Statistik des NLS 
Bevölkerung nach 
Altersgruppen in Nds. 
Nr. K1000121 

Stand: 
31.12.2007 

Gesamt: 2.030.235 



Anlage 2 zur Rahmenvereinbarung zur Verbesserung des Beratungsangebots für 

pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige in Niedersachsen sowie über 

die Einrichtung von Pflegestützpunkten in Niedersachsen gem. § 92 c 8GB XI 

Das Land fördert Seniorenservicebüros in ihrer spezifischen AufgabensteIlung (s. dazu 

Richtlinie vom 15.12.2008, insbesondere Ziffer 4). Seniorenservicebüros sollen nach 

Möglichkeit mit anderen bereits bestehenden Strukturen räumlich und organisatorisch 

verbunden werden (s. Ziffer 4.2.2 der Richtlinie). Die AufgabensteIlung von Senioren­

servicebüros ist eine andere als die von Pflegestützpunkten nach § 92 c SGB XI. Die 

Leistungen der Pflegekassen oder der kommunalen Gebietskörperschaft zu Gunsten 

eines Pflegestützpunktes werden auf die Förderung des Landes zu Gunsten von Senio­

renservicebüros nicht angerechnet. 


